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Betficherunggprümien finb ganz bebeittenb jiuitcfgegangcit
itnb nähern fid) normalen Sätjen. SBagemnanget ift
fautn mef)r ju perfpüren. ®agegett erfd)weren jetzt bie

3ollzufd)täge ber undiegenben Staaten bie Au§fuf)r:
SDeutfdjlanb ergebt einen 3ötljufd)tag oon 900 ®

o in
Blarf, Öfterreid) ben 3-'iVsfac£)en Qoltbetrag, Italien
einen 3"WGg oon 100 ®/o, ber in nädjfter Qeit eine
weitere @rf)ütjung erfahren wirb, fyranfreid) je nach
Material einen ßufcjjlag oon 100—300 ®/o, ltnb Bei»
gien fjat bie 3oüfä^e auf ba§ $reifad)e erijötjt.

OoiRswirt$êaît.
©egcn bie Schaffung eineë fdjioeijerifdjcn 3Sirt=

frf)«ftsrate$ erflürte fid) bie maabtläubifctje £>anbel§»
unb Qnbuftriefammer nad) eingehenber ißrüfitng mit
grofjer Bîehrheit. ©ie ift ber Meinung, bafj eine neue
gefetjgebenbe ober beratenbe Qnftatiz nur eine Qerfplitte»
rung ber Gräfte jur Qolge hätte, o!)ne genügenb Qüh»

hing jioifdjen ben eibgenöffifdjen Bet)örben unb ben
fpanbelê» unb Qnbuftriefreifen be§ £anbe§ ju fdjaffen.

Borlöufige AOcinDcruttg ôeê QolttarifS unb 99e=

fdjrcinfung ber ÏSareneinfuhr. 9Bit Botfdjaft oom
24. Januar unterbreitet ber Bunbeërat ben eibg. Stetten
bie ©ntwürfe zweier bringiidjer Bunbesbefd)lüffe, bereu
Siegt mir nad)fte()enb folgen laffett. Angeficf)t3 ber SDritig»
lidjfeit ber Vorlagen toirb bie Bunbeäoerfammlüng er»

fud)t, biefetbett norf) in ber gegenwärtigen ©effion ju be»

hanbeln: Bunbe§befchlufj betreffenb bie oor
läufige Abänberung beê 3öIItarife^.

Art. 1. 3um Qwecfe ber Attpaffung be§ 3olltarif§ an
bie heutige mirtfd)aftlid)e Sage toirb ber Bunbe§rat er»

mädjtigt, im ©ittite einer oorübergefjenben 9Bafjnahme
bie 3otlanfä^e zu erhöhen unb auf ben bisher zollfreien
SBaren 3öfle SU erbeben.

BunbeSbefchlufj betreffenb bie 53efcf)rän
fun g ber Sß'ar en ein fuhr. Art. 1. 3»r Bermeibung
ber Àrbeitêlofigfeit unb zum Schutze ber nationalen ißro»
buftion, fotoeit biefe in ihren Sebenêbebiitgungen bebroht
ift, fantt ber 53unbe§rat im allgemeinen toirtfd)aftlichen
Qntereffe be§ Sattbeê, ausSnahmlroeife unb oorftbergehenb
Sie ©infuhr beftimmter, oott ihm ju bfjeidjnenber Sßaren
befdjränfen ober oon einer Bewilligung abhängig er»

Hären.
Art. 2. ©etjt ber Bunbeêrat, geftü^t auf Art. 1

bieroor, ©infuhrbefdjränfungen feft, fo fann er zugleich
baè Botwenbige anorbnen, um ig ben befreffenben SSBarett

bie Qnlanboerforgung zu angemeffenen greifen, fei e§

burch Bereinbarung, bttref) Breténormierung ober in
anberer ffieife, zu fiebern.

@r fann für bie Erteilung ber ©infuhrbewiüigungen,
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in Berücffid(tigung be§ ^reifeê unb be§ SSBerteâ ber
SSBaren, angenieffene ©ebühren feftfetzen.

Art. 3. ®er Bunbeêrat fann auf bie Übertretung
ber in Ausführung biefe§ Befd)luffe3 erlaffenen 53or»

febriften ©trafen feftfetzen unb fie mit Bufje bi§ auf
Qr. 10,000 ober mit ©efângtité bi§ auf 3 Btonate be*

broben. 53eibe ©trafen föntten oerbunben werben.
®ie Berfolgung unb Beurteilung ber Übertretungen

liegt ben fantonalen Behßrben ob, foweit ber 93unbe§rat
nic|t einzelne $ätle an ba§ Bunbeëftrafgericbt überweift.

®er erfte 3lbfrf)nitt be§ BunbeSgefetjeS über ba^
Bunbeëftrafrecht oom 4. gebrttar 1853 finbet turnen?
bung.

2trt. 4. ®er Bunbe§rat ift mit bem Bollzuge biefe^
Bunbeëbefchtuffeâ beauftragt. @r wirb bie nötigen 2luë=

fûhrungêbefchliiffe erlaffeti.
2lrt. 5. ®er gegenwärtige Befdjlit^ wirb al§ bring»

lid) erflärt unb tritt fofort in ^raft.
Brbeitôlofenfitrforge. SDie SJlelbungen ber @emein»

ben unb Slrbeitgeberoerbänbe oom 29. Januar 1921
ergeben für ben ifanton 3ürid): 2991 gänzlich 2lr=

beitêlofe, 564 llnterftü^te (5trt. 8), etwa 24,500 rebip
Ztert airbeitenbe, bie für SohttausfaUentfdjübigung nafh
3lrt. 4 in Betracht fommen. Bei 10 Botftanbâarbeiten
im Kanton 3^'^) 247 BerufSarbeiter unb 264
îlrbeitêlofe au§ anbern Berufen befchäftigt. 3n 14

Kurfen zu beruflicher unb huu§wirtfd)aftlicl)er SBeiterbil»

bung hüben fiel) 228 Slrbeiter unb Slngeftellte unb 282
Arbeiterinnen gemetbet. ®ie ffadjfurfe für Bähen, Biet*
fchinenfdjreiben, ©tenographt«/ Buchhaltung, Autogen»
fchweifjen erfreuen fi<h guten Befudjeâ.

Bon ben .fiolzflnnten. ©in Fachmann berichtet in
ber „B. 3'3-": ©egenwärtig finben, wie gewöhnlich
um biefe 3af)re§zett, in ben Staate, ©emeinbe» unb
©enoffenfchaftlwalbuitgen bie fpolzganten ftatt. Qu ben
tBonaten Booetnber unb ®ezember gelangt baä .)polz
in ftehenbem Quftanbe, ber befonber§ bie gebotene 3"'
rücfhaltung ermöglicht, zur Berfteigerung, wäi)renbbem an
ben Steigerungen im neuen Qahr baê ©ag», Bau-- unb
But3holz fefjon gerüfiet ift unb gleid) mit bem Ab» ober

Brennholz oerfauft werben fann. Sßofjl twdh feiten ift
man, ber allgemein hctrfchenbcn Krifi§ wegen — na»

mentlich in Qnbuftrie» unb .hanbelSunternehmungen, ja
fogar bei Banfen —, auf ben Berfauf unb ben ©rlöö
ber Steigerungen fo gefpannt gemefen wie biefeä Qahr'-
"3bie ©rgebniffe finb auch in ber £at überrafdjenb oer»

fd)ieben.
Qn ber Aßalbung ber©tabt Qofiugen tarnen 5220m®

Sag», Bau» unb Stangenholz auf bie Steigerung. ®a3
fjolz würbe ftehenb oerfauft unb auf Bechuuitg ber
Qorftoerwaltung an bie Abfuhrwege abgefd)leift. 3)ie
©chcrhungen, bie ben (elfjährigen ©rlöfen entfprad)en,
würben beim ©ag= unb Bauholz uttb bei ben SBeip

muthsfiefern bitrdjweg angeboten, aber nirgenb§ über»

fteigert; hingegen würbe bie ©djatjung oott 40 Qr. pro
Kubifmeter für ©erüftftangen, im Sßalbe angenommen,
nicht geboten. 2)ie Steigerung nahm immerhin einen

recht befriebigenben Berlauf.
©ine Beifje oon ©emeinben lehnte fich an bie ©rlöfe

oon 3ofingen an, bocl) tonnte fid) bie Küuferfdjaft nicht
entfchliehen, bie greife audh weiter anzulegen. ®ie ABalb»

befi^er hielten an ihren Qorberungen feft unb werben
in ber £auptfache ba§ ipolz nun auf bem ©ubmiffion3»
wege in ben foanbel bringen, ©ine KoHeftiofubmiffion
im zweiten aargauifdjen Qorftfreife ergab ein wenig bef»»

fere§ Befultat, inbem nur etwa 15®/o ber au§gefd)rie=
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Versicherungsprämien sind ganz bedeutend zurückgegangen
und nähern sich normalen Sätzen. Wagenmangel ist
kaum mehr zu verspüren. Dagegen erschweren jetzt die

Zollzuschläge der umliegenden Staaten die Ausfuhr:
Deutschland erhebt einen Zollzuschlag von WO «

« in
Mark, Österreich den 33'/sfachen Zollbetrag, Italien
einen Zuschlag von 100 >, der in nächster Zeit eine
weitere Erhöhung erfahren wird, Frankreich je nach
Material einen Zuschlag von 109—300 "/», und Bel-
gien hat die Zollsätze auf das Dreifache erhöht.

lloUiSwittîchíM.
Gegen die Schaffung eines schweizerischen Wirt-

schnftsrates erklärte sich die waadtländische Handels-
und Jndustriekammer nach eingehender Prüfung mit
großer Mehrheit. Sie ist der Meinung, daß eine neue
gesetzgebende oder beratende Instanz nur eine Zersplitte-
rung der Kräfte zur Folge hätte, ohne genügend Füh-
lung zwischen den eidgenössischen Behörden und den
Handels- und Jndustriekreisen des Landes zu schaffen.

Borläufige Abänderung des Zolltarifs und Be-
schränkung der Wareneinfuhr. Mit Botschaft von,
24. Januar unterbreitet der Bundesrat den eidg. Räten
die Entwürfe zweier dringlicher Bundesbeschlüsse, deren
Text wir nachstehend folgen lassen. Angesichts der Dring-
lichkeit der Vorlagen wird die Bundesversammlung er-
sucht, dieselben noch in der gegenwärtigen Session zu be-

handeln: Bundesbeschluß betreffend die vor-
läufige Abänderung des Zolltarifes.

Art. 1. Zum Zwecke der Anpassung des Zolltarifs an
die heutige wirtschaftliche Lage wird der Bundesrat er-
mächligt, im Sinne einer vorübergehenden Maßnahme
die Zollansätze zu erhöhen und auf den bisher zollfreien
Waren Zölle zu erheben.

Bundesbeschluß betreffend die Beschrän-
kung der Wareneinfuhr. Art. 1. Zur Vermeidung
der Arbeitslosigkeit und zum Schutze der nationalen Pro-
duktion, soweit diese in ihren Lebensbedingungen bedroht
ist, kann der Bundesrat im allgemeinen wirtschaftlichen
Interesse des Landes, ausnahmsweise und vorübergehend
die Einfuhr bestimmter, von ihm zu bezeichnender Waren
beschränken oder von einer Bewilligung abhängig er-
klären.

Art. 2. Setzt der Bundesrat, gestützt auf Art. 1

hiervor, Einfuhrbeschränkungen fest, so kann er zugleich
das Notwendige anordnen, um ig den betreffenden Waren
die Jnlandversorgung zu angemessenen Preisen, sei es

durch Vereinbarung, durch Preisnormierung oder in
anderer Weise, zu sichern.

Er kann für die Erteilung der Einsuhrbewilligungen,
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in Berücksichtigung des Preises und des Wertes der
Waren, angemessene Gebühren festsetzen.

Art. 3. Der Bundesrat kann auf die Übertretung
der in Ausführung dieses Beschlusses erlassenen Vor-
schriften Strafen festsetzen und sie mit Buße bis auf
Fr. 10,000 oder mit Gefängnis bis auf 3 Monate be-

drohen. Beide Strafen können verbunden werden.
Die Verfolgung und Beurteilung der Übertretungen

liegt den kantonalen Behörden ob, soweit der Bundesrat
nicht einzelne Fälle an das Bundesstrafgericht überweist.

Der erste Abschnitt des Bundesgesetzes über das

Bundesstrafrecht vom 4. Februar 1853 findet Anwen-
dung.

Art. 4. Der Bundesrat ist mit dem Vollzuge dieses

Bundesbeschlusses beauftragt. Er wird die nötigen Aus-
führungsbeschlüsse erlassen.

Art. 5. Der gegenwärtige Beschluß wird als dring-
lich erklärt und tritt sofort in àaft.

Arbeitslosenfiirsorge. Die Meldungen der Gemein-
den und Arbeitgeberverbände von, 29. Januar 1921
ergeben für den Kanton Zürich: 2991 gänzlich Ar-
beitslose, 504 Unterstützte (Art. 8), etwa 24,500 redn-
ziert Arbeitende, die für Lohnausfallentschädigung nach
Art. 4 in Betracht kommen. Bei 10 Notstandsarbeiten
im Kanton Zürich sind 247 Berufsarbeiter und 264
Arbeitslose aus andern Berufen beschäftigt. In 14
Kursen zu beruflicher und hauswirtschaftlicher Weiterbil-
dung haben sich 228 Arbeiter und Angestellte und 282
Arbeiterinnen gemeldet. Die Fachkurse für Nähen, Ma-
schinenschreiben, Stenographie, Buchhaltung. Autogen-
schweißen erfreuen sich guten Besuches.

Marktberichte.
Von den Holzganten. Ein Fachmann berichtet in

der „N. Z. Z.": Gegenwärtig finden, wie gewöhnlich
un, diese Jahreszeit, in den Staats-, Gemeinde- und
Genossenschafiswaldungen die Holzganteu statt. In den
Monaten November und Dezember gelangt das Holz
in stehendem Zustande, der besonders die gebotene Zu-
rückHaltung ermöglicht, zur Versteigerung, währenddem an
den Steigerungen in, neuen Jahr das Sag-, Bau und
Nutzholz schon gerüstet ist und gleich mit dem Ab- oder
Brennholz verkauft werden kann. Wohl „och selten ist

man, der allgemein herrschenden Krisis wegen — na-
»,entlich in Industrie- und Handelsunternehmungen, ja
sogar bei Banken —, auf den Verkauf und den Erlös
der Steigerungen so gespannt gewesen wie dieses Jahr.
Die Ergebnisse sind auch in der Tat überraschend ver-
schieden.

In derWaldung der Stadt Zofingen kamen 5220 m"

Sag-, Bau- und Stangenholz auf die Steigerung. Das
Holz wurde stehend verkauft und auf Rechnung der
Forstverwaltung an die Abfuhrwege abgeschleift. Die
Schätzungen, die den letztjährigen Erlösen entsprachen,
wurden beim Sag- und Bauholz und bei den Wey-
muthskiefern durchweg angeboten, aber nirgends über-

steigert; hingegen wurde die Schätzung von 40 Fr. pro
Kubikmeter für Gerüststangen, im Walde angenommen,
nicht geboten. Die Steigerung nahm immerhin einen

recht befriedigenden Verlauf.
Eine Reihe von Gemeinden lehnte sich an die Erlöse

von Zofingen an, doch konnte sich die Känferschaft nicht
entschließen, die Preise auch weiter anzulegen. Die Wald-
besitzer hielten an ihren Forderungen fest und werden
in der Hauptsache das Holz nun auf dem Submissions-
wege in den Handel bringen. Eine Kollektivsubmissio»
im zweiten aargauischen Forstkreise ergab ein wenig bes-

seres Resultat, indem nur etwa 15°/» der ausgeschrie-


	Volkswirtschaft

